
Ortsgemeinde Reudelsterz  Vorlage Nr. 092/057/2020 

 
 Beschlussvorlage 

    

 

TOP Vorratsbeschluss für die 
Auftragsvergabe der 
Straßenbauarbeiten für den Ausbau 
der Klosterstraße 

 

 Verfasser:   
Bearbeiter: Helmut Schumacher 
Fachbereich:  Fachbereich 2 

  Datum:  
11.11.2020 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-48 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Ortsgemeinderat öffentlich   Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, den Ortsbürgermeister zu ermächtigen, den Auftrag 
für den Ausbau der Klosterstraße (Los 1 – Straßenbauarbeiten) an den Bieter mit 
dem gesamtwirtschaftlichsten Angebot zu erteilen. Sollten jedoch die Kosten um 
mehr als 10 % überschritten werden, behält sich der Ortsgemeinderat die Vergabe-
entscheidung vor. 
 
 
 
 
Etwaige Anträge: 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 
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Sachverhalt: 
 
Das Leistungsverzeichnis für den Ausbau der Klosterstraße beruht auf der beschlos-
senen Ausführungsplanung vom  21.11.2019 (siehe Anlagen) mit folgenden Leistun-
gen: 

- Los 1 Straßenbau – Ortsgemeinde Reudelsterz 
- Los 2 Wasserleitungsarbeiten – WVZ Maifeld-Eifel 

 
Hinweis: 
Sofern die Westnetz Leitungsverlegungsarbeiten ausführt, werden diese 
an den günstigsten Bieter vergeben.  
Die Telekom wird keine weiteren Leitungen verlegen. 

 
Das Leistungsverzeichnis für Los 1 – Straßenbauarbeiten wurden vom Ingenieur-
büro Kohns + Göbel Ingenieure GmbH aufgestellt und mit  338.018,31 € brutto (19% 
MwSt.) bepreist. 
 
In den Vorbemerkungen der Ausschreibung wurden folgende Angaben aufgenom-
men: 

 Der Auftrag wird an den gesamtwirtschaftlichsten Bieter vergeben. 

 Der Submissionstermin ist von der Vergabestelle für den 15.12 2020 vorgese-
hen 

 Bauzeit Los 1 – Straßenbauarbeiten: 115 Werktagen (rd. 4,5 Monate) 
Bauzeit Los 2 – Wasserleitungsarbeiten: 25 Werktagen (rd. 1 Monat) 
Die Gesamtmaßnahme aus Los 1 und Los 2 ist spätestens Ende Oktober 
2021 vollständig abzuschließen. 

 
 
Vergabeverfahren 
Seitens der Zentralen Vergabestelle wird empfohlen, vor Beginn des Vergabeverfah-
rens folgenden Beschluss des Ortsgemeinderates einzuholen, um später bei der 
Wertung der Angebote den Zeitdruck aus dem vorterminierten Vergabetermin zu 
nehmen: 

 Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag im Rahmen der bereitge-
stellten Haushaltsmittel an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu 
erteilen. Dem Ortsgemeinderat wird in der nachfolgenden Sitzung die Verga-
beentscheidung mitgeteilt. Wenn jedoch die o. g. Kosten um mehr als 10 % 
überschritten werden, behält sich der Ortsgemeinderat die Entscheidung vor. 

 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
 € 

54111/096100/16/
10 

Ergebnishaushalt 
  20 

Finanzhaushalt  
 2021 

Buchungsstelle: 
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Anlagen: 
 
U-05 Lageplan - Ausführungsplanung 
U-14.1 Ausbauquerschnitt A-A 
U-14.1 Ausbauquerschnitt B-B 
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